
Sie suchen einen Betreuungsplatz
für Ihr Kind? 

WISSenSWerteS für eltern

Wo erfahre ich mehr?
Wenn Sie einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen, wen-
den Sie sich an unsere fachberatungsstelle für Kinderta-
gespflege. Dort erhalten Sie umfassende Informationen 
rund um die Kindertagespflege und Hilfe bei Ihrer Suche.

für eltern bieten Wir an:
•	Kompetente	Beratung	zu	rechtlichen	pädagogischen 
 und finanziellen fragen
•	Gezielte	Suche	nach	einer	geeigneten 
 tagespflegeperson
•	Vermittlung	einer	Tagespflegeperson
•	Begleitung	bei	Fragen	und	Schwierigkeiten	während 
 der Betreuung
•	Hilfestellung	bei	der	Beantragung	der	Förderung 
 in Kindertagespflege
•	Informationsmaterial
•	Überblick	über	die	gesamte	Kindertagesbetreuung 
 in flensburg

Stadt Flensburg 
Fachbereich Bildung, Sport, Kultureinrichtungen
Abteilung 510
Kindertagesbetreuung
Rathausplatz 1
24937 Flensburg

ansprechpartnerinnen:
Dörte Geißler (Fachberatung)
tel.   0461/ 85 28 55  fax  0461/ 85 15 19
e-Mail: geissler.doerte@flensburg.de

Cornelia Singer (Fachberatung)
tel.   0461/ 85 13 87  fax  0461/ 85 1519
e-Mail: singer.cornelia@flensburg.de

Stefan Petersen
(Wirtschaftliche Abwicklung / Elternbeiträge)
tel.   0461/ 85 24 80  fax  0461/ 85 12 65
e-Mail: petersen2.stefan@flensburg.de 

Claudia Jahn 
(Wirtschaftliche Abwicklung / Elternbeiträge)
tel.   0461/ 85 17 14  fax  0461/ 85 12 65
e-Mail: jahn.claudia@flensburg.de

www.flensburg.de/leben-Soziales/Kinder-Jugendliche/Kinderbetreuung

Was sollte bei der ausWahl einer tagespflege-
person beachtet Werden?
Vor	der	Entscheidung	sollten	Sie	die	Tagespflegeperson	
persönlich	kennen	 lernen.	Folgende	Punkte	können	 Ih-
nen bei einer entscheidung helfen:

•	Hat	die	Tagespflegeperson	eine	gültige	Erlaubnis?

•	Können	die	Betreuungszeiten,	die	Sie	benötigen, 
	 abgedeckt	werden?	Ist	eine	Anpassung	bei 
	 verändertem	Bedarf	möglich?

•	Sprechen	Sie	gemeinsam	mit	der	Tagespflegeperson 
 über Ihre eigenen erziehungsvorstellungen, regeln 
	 und	Werte.	Passen	diese	zueinander?

•	Welche	Räumlichkeiten	finden	Sie	vor? 
	 Entsprechen	diese	Ihren	Vorstellungen	und	den 
 Bedürfnissen Ihres Kindes?

•	Bedenken	Sie	das	Alter	der	anderen	Kinder 
	 in	der	Gruppe.

•	Leben	Haustiere	im	Haushalt?

•	Wie	wird	der	Tagesablauf	in	der	Tagespflegestelle 
 gestaltet? Was wird mit den Kindern unternommen?

•	Sprechen	Sie	über	Essgewohnheiten,	wie	soll	z.B. 
	 mit	Süßigkeiten	umgegangen	werden?

•	Sprechen	Sie	über	den	Umgang	mit	Medien 
 (fernsehen, Computer usw.)

•	Benötigt	die	Tagespflegeperson	besondere	Kenntnisse 
	 im	täglichen	Umgang	mit	Ihrem	Kind? 
	 (z.B.	Umgang	mit	Krankheiten,	Förderbedarf, 
 Behinderungen, etc.)

•	Gibt	es	einen	regelmäßigen	fachlichen	Austausch	mit 
	 anderen	Tagesmüttern	/	-vätern	und/oder 
	 Kindertagesstätten?

•	Stimmt	die	„Chemie“	zwischen	Ihnen,	Ihrem	Kind 
	 und	der	Tagespflegeperson?	Vor	allem	Ihr	Kind, 
 aber auch Sie, sollen sich wohl fühlen!

KinDERtAGESPFlEGE
in flensburg

kinder
tagespflege



Kindertagespflege - Was ist das?
Kindertagespflege bietet vor allem Kindern von 0 - 3 Jahren 
eine familiennahe Betreuung, bei der individuelle Bedürf-
nisse	besonders	berücksichtigt	werden	können.

In einer tagespflegestelle werden bis zu fünf Kinder gleich-
zeitig, meistens im Haushalt der tagespflegeperson, betreut.
Tagespflege	 findet	 aber	 auch	 in	 angemieteten	 Räumen	
oder im Haushalt der eltern statt. 

es gibt in flensburg ein netz von mehr als 60 tagesmüttern 
und	Tagesvätern,	die	Kinder	im	Alter	von	0	-	14	Jahren	in	
Kindertagespflege betreuen.

für Welches alter
ist Kindertagespflege geeignet?

Kindertagespflege ist vor allem eine Betreuungsform für 
Kinder unter drei Jahren.

In	dieser	Altersgruppe	spricht	vieles	für	Kindertagespflege:

Die Situation der tagespflegeperson ist überschaubar für 
das	Kind.	Es	gibt	einen	familiären	Rahmen	und	die	Betreu-
ungsperson	kann	individuell	auf	die	Bedürfnisse	des	Kindes	
eingehen	und	hat	die	Möglichkeit	und	die	Zeit,	sich	einzel-
nen	Kindern	zuzuwenden.	Erste	Gruppenerfahrungen	kön-
nen	gemacht	werden.	Diese	Situation	ermöglicht	soziales	
Lernen	ebenso	wie	eine	Auswahl	an	Spielpartnern.

Für	unter	Dreijährige	ist	das	Angebot	der	Kindertagespflege	
gleichrangig mit der Betreuung in einer Kindertageseinrich-
tung,	d.h.	Eltern	können	zwischen	den	Betreuungsformen	
diejenige	auswählen,	die	den	Bedürfnissen	ihres	Kindes	am	
ehesten entspricht.

Ab	 dem	 vollendeten	 3.	 Lebensjahr	 hat	 die	 Förderung	 in	
Kindertagesstätten	 grundsätzlich	 Vorrang	 vor	 der	 Kinder-
tagespflege,	 sofern	nicht	 im	Einzelfall	besondere	Gründe	
vorliegen.

Unter	bestimmten	Umständen	kann	Kindertagespflege	für	
Kinder	aller	Altersstufen	 in	Betracht	 kommen,	 z.B.	als	er-
gänzendes	Angebot	zu	Kindertagesstätten	oder	Schulkind-
betreuung.

Welche Kinder haben anspruch?
Ein	Kind,	das	in	Flensburg	wohnt,	hat	ab	Vollendung	des	
1.	 Lebensjahres	 Anspruch	 auf	 frühkindliche	 Förderung	
bei	der	Tagesmutter	oder	dem	Tagesvater	im	Umfang	von
25 Stunden in der Woche.

eine Betreuung von bis zu 45 Stunden in der Woche ist für 
Kinder	von	0	-	14	Jahren	möglich,	wenn	Eltern	

•	berufstätig	sind,

•	sich	in	Schul-,	Berufsausbildung,	Studium	oder

•	einer	Maßnahme	zur	Wiedereingliederung
 im Sinne des 2. Sozialgesetzbuches befinden.

Wie finde ich eine tagesmutter
oder einen tagesVater?

Die fachberaterinnen der Stadt flensburg sind Ihnen 
bei der Suche nach einer geeigneten tagespflegeperson
behilflich. 

Sie	 können	 eine,	 an	 Ihren	 persönlichen	 Verhältnissen	
orientierte,	 bedarfsgerechte	 Vermittlung	 tatsächlich	 freier	
Plätze	erwarten.	Daher	erhalten	Sie	von	uns	keine	Liste	aller	
tagespflegepersonen.

Was Kostet Kindertagespflege?
Der elternbeitrag ist genauso hoch, wie für einen Krip-
pen- oder Kindergartenplatz.

Wenn Sie eine tagesmutter, einen tagesvater gefunden 
haben, wenden Sie sich an die fachberatungsstelle im
Rathaus.	 Hier	 können	 Sie	 einen	 Antrag	 auf	 Förderung	
Ihres Kindes in Kindertagespflege stellen.

Ihre	 Tagespflegeperson	 erhält	 von	 der	 Stadt	 Flensburg	
eine	monatliche	 laufende	Geldleistung	auf	der	Grund-
lage der Kindertagespflegerichtlinie. 

Mit	der	öffentlichen	Förderung	der	Stadt	Flensburg	sind	
alle	Kosten	für	die	Kindertagespflege	gedeckt.	Es	müssen	
keine	regelmäßigen	Zahlungen	von	Ihnen	an	Ihre	Tages-
pflegeperson	entrichtet	werden.	Ausnahmen	hiervon	sind	
gegebenenfalls Kosten für die Mittagsverpflegung oder 
einmalige	Aktivitäten.

Der elternbeitrag ist eine Kostenbeteiligung und an die 
Stadt	zu	zahlen.	Bei	geringerem	Einkommen	können	Sie	
unter	gleichen	Voraussetzungen	wie	in	der	Kindertages-
stätte	einen	Antrag	auf	Elternbeitragsermäßigung	bei	uns	
stellen.

www.flensburg.de/leben-Soziales/Kinder-Jugendliche/Kinderbetreuung


